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Der «schuldloseste Teily — Wolleraus Rolle wihrend der Kantonstrennung 1833

Andreas Meyerhans

Gruss aus Wollerau

Wollerau nach 1900.
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Im April 1833 wurde der «Kanton Schwyz dusseres
Land» von der Tagsatzung als Halbkanton anerkannt.
Damit war der Kanton in zwei Lager gespalten und ein
scit 1831 faktisch vorherrschender Zustand cidgenés-
sisch besiegelt. Die Rolle des Bezirks Wollerau und sei-
ner Behorden, die sich auf die Seite von Alischwyz ge-
schlagen hatten, sorgte damals schon fiir viel
Gesprichsstoff. Thr soll hier nach eciner allgemeinen
Ubersicht niher auf die Spur gegangen werden.

Gleiche Rechte fiir alle Kantonsbiirger — das
Provisorium

Am 13. November 1830 reichten die Bezirke March, Einsie-
deln, Kiissnacht und Pfiffikon eine Denkschrift ein, die eine
die Gleichberechdgung von Biirgern und Bezirken respek-
tierende Verfassung forderte. Sie fanden damit beim von Alc-
schwyz dominierten Kantonsrat aber kein Gehér, Darauthin
fassten am 6. Januar 1831 in Lachen gegen 3000 Personen
aus den Bezirken March, Einsiedeln, Pfiffikon und Kiiss-
nacht den Beschluss, dem Alten Land eine Fristvon drei Wo-
chen einzuriumen, um Reformen an die Hand zu nehmen.
Am 23. Januar erklirte sich die Schwyzer Bezirkslandsge-
meinde bereit, auf der Basis des Grundvertrages von 1814
und der Verfassung von 1821 eine neue Kantonsverfassung
auszuarbeiten. Damit gaben sich die dusseren Bezirke aber
nicht zufrieden. Am 20. Februar sprach sich der Bezirksrat
March fiir dic administrative Trennung vom Alten Land aus.
Dem Beispiel folgten bis im Juni Einsiedeln, Pfiffikon und
Kiissnacht. In dieser angespannten Lage schaltete sich die
Tagsatzung ein. Ende Juli prisentierte sie einen Einigungs-
Vorschlag. Die Landsgemeinde in Ibach verwarf ihn und
verbat sich jedwelche eidgenéssische Einmischung. Eine Ei-
nigung war vorliufig unméglich geworden.

Der «Kanton Schwyz dusseres Land»

Im Januar 1832 unternahm Schwyz einen Anlauf zur Wie-
dervereinigung. Um einer drohenden Spaltung innerhalb
der liberalen Krifte Vorzubeugen, schniirten die vier Bezirke
am 6. Mai 1832 mit ihrem Ja zur Verfassung des «Kantons
Schwyz usseres Land» die Bande noch enger — und vollzo-
gen fakdisch die Trennung des Standes Schwyz in zwei Halb-
kantone. In den kommenden Monaten kam man allerdings
im «iusseren Land» in Bezug auf eine eidgenéssische Aner-
kennung keinen Schrite voran. Fine bundespolitische Dis-
kussion beeinflusste dann das weitere Schicksal des «iusse-

ren Landes». Mitihrer konsequenten Ablehnung einer Bun-
desrevision hatten sich die Herren in Schwyz im Friihjahr
1833 viele Sympathien auf Bundesebene verspielt. Als Alt-
schwyz beschloss, die in Ziirich versammelte Tagsatzung
nicht mehr zu beschicken, war die Stunde des «dusseren
Landes» gekommen. Am 22. April 1833 wurde der «Kan-
ton Schwyz dusseres Land» von der Tagsatzung als Halbkan-
ton anetkannt. Rivaliciten in und zwischen den Bezirken
liessen den neuen Kanton jedoch nicht zur Ruhe kommen.
In den Bezirken Finsiedeln, Pfiffikon und Kiissnacht reg-
ten sich die altschwyzerisch gesinnten Geister. Die Span-
nungen eskalierten zuerst in Kiissnacht, das darauthin von
Altschwyz besetzt wurde.

Damit hatte Alsschwyz Landfriedensbruch begangen. Die
Tagsatzung ordnete die Besetzung der beiden Halbkantone
an. Zugleich nahm die Tagsatzung ihre Beschliisse iiber die
Kantonstrennung zuriick und Verﬁigte die Wiedervereini-
gung. Schon am 1. September 1833 verabschiedeten alle Be-
zirke einen Grundvertrag. Am 29. September stimmuten alle
Bezirksgemeinden der neuen Verfassung zu, Schwyz
allerdings nur unter Vorbehalt. Die bereinigte Verfassung
hiessen sechs Bezirke am 11. Oktober gut. Einzig die March
verweigerte ihre Zustimmung, Zwei Tage spiter traf sich das
wieder vereinte Schwyzer Volk zur ersten Kantonslandsge-
meinde am Rothenthurm. Am 14. Oktober 1833 erklirte die
Tagsatzung die Besctzung des Kantons Schwyz fiir beendet.

Sich bei Schwyz «gliicklich fiithlen»

In dieser Auscinandersetzung nahm Wollerau eine spezielle
Rolle ein. Akren aus dem Bezirksarchiv Héfe erlauben einen
interessanten Finblick in die Gedankenwelt der Wollerauer
Behorden.

Der Entscheid des Bezirks March im Februar 1831, sich
administrativ vom Alten Land Schwyz zu trennen, wurde in
Wollerau mit wenig Verstindnis zur Kenntnis genommen.
Landammann Joset Theiler-Biirgi hatte Kantonsstatthalter
Theodor Ab Yberg schon am 6. Januar 1831 iiber die
Bestrebungen der Mirchler informiert. Am 8. Mirz distan-
zierte sich der Bezirksrat vom «Treiben der iibrigen dusseren
Bezirken». Es gab keine Kritik an Schwyz zu dussern. «Die
Erfabrung einer langen Reihe von Jabren hat s uns deuddich
und geniigend an den lag gelegt, dass Schwyz nie das war, wo-
[iir man es in diesen Tagen beym Volk anzuschwirzen sich be-
miibt, und eine 16jibrige Evfabrung hat es factisch bewiesen,
dass nach den Grundlagen vom 1814er Tractat unsers theuer
Vaterlandy» —sprich der Bezirk Wollerau — «bey der gegenwiir-
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tigen Regierung sich gliic/elic/a ﬁ'i/yle. Vou dieser Uberzeugung
volllommen durchdrungen konnte der hiesige wohlw. Bezivks
Rath den rubestirischen Wirren und den dem Wobl des Vater-
landes zuwiderlaufenden Grundsitzen der andern Bezirke
unmoglich buldigen, noch viel weniger mit solch feyerlich ge-
schlossenen Vertragen — wie der Vertrag de 1814 — nach Belie-
ben zu zernichien und nach Willkiihr wmzustempeln. Nein so
denkt, so handelt dev Rath und das Volb von Wollerau noch
nicht.» Der Bezirksrat werde sich weiterhin fiir «Rube, Fin-
tracht und gesetzliche Ordnung» einsetzen, obwohl es auch in
Wollerau Bestrebungen gebe, «das Volk zu bethdren». An der
Bezirksgemeinde vom 29. Mai 1831 wurde mit Sickelmeis-
ter Dominik Héfliger ein kritischer Geist gar abgewihlt. Er
hatte — gegen den Willen von Landammann Theiler — die
Vetlesung der «Freylassungs Urkunde» von 1798, die den bis
dahin abhingigen Landschaften die politische Gleichstel-
lung mit dem Alten Land Schwyz brachre, Verlangt.

Wieso mehr Freiheiten, wenn man alles hat?

Die Haltung, dass die vom Alten Land eingenommene
Position auf ciner rechdich geniigsamen Basis siche und
diese nicht anzuzweifeln sei, behielc der Wollerauer Bezirks-
rat bis zum Ende der Auseinandersetzung. In einem nie ab-
geschickten Brief aus dem Jahr 1831 an die Tagsatzung in
Luzern fithre der Rat dewilliert aus, wieso Wollerau «den
unseligen Wirren» fern geblieben sei. Die Entwicklung seit
1814 habe jedem unbefangenen Kantonsbiirger zeigen
miissen, dass «der Kanton unser selben bis anhin glikhafi
bestanden, wie wirklich keinen in der ganzen @dgmas&m—
schaft. Jeder Bezirk ist beveits unabhingiy vom andern, jeder
hat seine administrative und richterliche und Polizey Bebirde,
errichtet solche selbst unmittelbar und machte sich selbst seine
ihm wichtig fineenden Geserze und Verordnungen und ward
bei demselben (... ) Hanelel und Wandel obne die geringste Ab-
gzzée zablen zu miissen, und seit dem Jabr 1825 musste der
Landmann keinen Hiiller mebr an den Kanton steuern.» Jader
Kanton habe gar mehr eingenommen, was unter der Me-
diationsregierung nie der Fall gewesen sei. Grosse Unabhin-
gigkeit und Entscheidkompetenz der Bezirke, keine drii-
ckenden Abgaben und Steuern — was will denn der Biirger
in Wollerau mehr? «/st es daher nicht unbegreiflich wie man
noch mehr Freybeiten verlangen kann, fragten sich die Wol-
lerauer.

Eine interessante Einschitzung findet sich von den poli-
tischen Behorden des Kantons. Das politsche Ubergew1cht
des Bezirks Schwyz im Kantonsrat stellte fiir den Bezirksrac
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Wihrend der Kantonstrennung erschienen mehrere politische Broschiiren
der Befiirworter und Gegner.

kein Problem dar: «(...) worauf aber der Bezivk Wollerau kein
so Grosses Gewicht legen kann, in dem der Kantonsvath nur eine
untergeo rednete administrative Bebirvde ist die keine Gesetze und
Verordnungen ohne Sanction der Kantons Landsgemeinde sti-
pulieven kann, die Kantons Landsgemeinde aber ist die hichste
Behirde des Kantons die die Geserze und Verovdnungen nach
Gutfinden macht, verwirfi oder abindert, und (...) die iussern
Bezirke nach dem eigentlichen Verbiliis der Bevilkerung voll-



kommen representiert sind.» Dem Land Schwyz sei gar zu
danken, dass es die «ninderwichtigen Kantons Geschéifie» un-
entgeldich fiihre. Die Pline der dusseren Bezirke zur Stir-
kung des Kantonsrats wiirden zu mehr Abgaben fithren und
die Freiheit untergraben, «indem unsere demokratische Verfas-
sung in eine oligarchische Regierung zevfallen wiirde». Darum
kénne Wollerau diese Bestrebungen nicht unterstiitzen.
«Dies ist, glauben Sie es uns, die Sprache der Mebvbeit.»

Ob wirklich alle Wollerauer Schwyz so zugeneigt waren
wie Landammann Theiler und der Bezirksrat, ist fraglich.
Jedenfalls musste sich der Bezirksrat im Juli 1831 mit einer
Klage von Josef Theiler gegen Anton Gassmann befassen.
Gassmann hat laut Protokoll im Bezirk Wollerau «ausge-
streut, als bitte Herr Landammann Theiler von Scfﬂwyz ans
Greld erbalten». Gassmann konnte die Vorwiirfe nichr erhir-
ten und musste schrifdich Abbitte leisten. Die Rolle von
Landammann Theiler scheint trotz der Tatsache, dass er
1831 mit «einstimmigen und allgemein jubelnden Mebr» wie-
dergewihlt wurde, nicht unumstricten gewesen zu sein. Im
Januar 1833 wurde Anna Maria Miiller vernommen. Sie soll
im Anschluss an die Landsgemeinde im Mai 1831 gesagt
haben, «die Wollerauer haben eine Schelmen Lumpen und
Hallunken Gemeinde ge/m[zfm, (...) auch bfigeserzt, dass man
den Sickelmeister Hifliger hiitte seine Sachen verlesen lassen
sollen, damit die Lumpensachen einmal ans Tageslicht gekom-
men seyn wiirden, indem er wabrscheinlich Artikel verlesen
wollen, wo der Herr Landammann geglaubt haben werde, das
Volb wiivde sich dadurch eines andern belebren.» Wieder
wurde an der Redlichkeit Theilers gezweifelc — Auswirkun-
gen zeitigte es keine. Wollerau stand offenbar ziemlich
geschlossen hinter dem Ammann — und Schwyz hielt Thei-
ler die Treue, wie ein Schreiben der Kanzlei Schwyz vom 7.
September 1833 belegu: «Die Rube, die Eintracht und der
gute Geist, dev dem dovtigen Landammann immerfort an-
wohnt, freut die hiesige h. Regierung und wiinscht nichss sehn-
licher, als dass die ﬂeundschzzﬁlic/ven Bestimmungen zwischen
dem Lande Schwyz und dem | Bezivk Wollerau in gleichem
Masse auch fiir ferne Zeiten forthestehen.»

Wolleraus «geﬁihrliche Lage» 1833

Die schénen Worte aus Schwyz tduschen dariiber hinweg,
dass Wollerau nach der Anerkennung des Kantons Schwyz
dusseres Land im Friihling 1833 offenbar verunsichert
war, welche Rolle dem isolierten Bezirk inskiinftig zufal-
len wiirde. Am 6. Mai 1833 sah sich der Bezirksrat gené-
tigt, nach Schwyz zu schreiben. Man habe « 7reue und An-

hinglichkeit» zu Schwyz seit Beginn der Stureitigkeiten zwi-
schen den Bezirken «bey allen Anlissen zu geniige an Tag ge-
lege». Dennoch seien seit der Kantonstrennung «werschie-
dene beunrubigende Reden sowohl von den benachbarten
Biirgern des Kantons Ziirich als von den abgetrennten Land-
leuten in unserem Bezirk geworfen, die geeignet seyn kinn-
ten, das hiesige Volk gegen die Regierung ﬂuj%u!’aetzm, uned
selbes aufordern fiir ungerecht zu vernemen, dass nimlich das
alte Land Schwyz uns eine gerechte und billige Verfassung
verheissen, aber nie keine habe abfolgen lassen, dass Schwyz
mit seinem grossen Untergericht nach willkiirlichem Gutfin-
den iiber Wollerau verfiige und wir auf diese Art unserer
Rechte wieder beraubt wiirden und dass unsere oriliche Lage
in Verbindung mit Schwyz sehr gefibrlich sey.» Die Geriichte
bediirften einer Klirung. Diese erfolgte offenbar von Sei-
ten von Schwyz. Jedenfalls wurde anlisslich der Bezirksge-
meinde vom 27. Mai das Bekenntnis von Schwyz zum Be-
zitk Wollerau éffendich gemacht. So gingen die beiden
Bezirke geeint in den turbulenten Spitsommer 1833, der
die Besetzung durch eidgenéssische Truppen, aber auch
die Wiedervereinigung des Kantons Schwyz mit sich
brachte. Wollerau stimmte am 1. September 1833 dem
Grundvertrag zu. Auch der Verfassung wurde Ende Sep-
tember zugestimmt.

Im Mirz 1834 blickee der Bezirksrat in einem Schreiben
an Kantons-Landammann Nazar von Reding aufdie turbu-
lenten Jahre der Kantonstrennung zuriick: «Sie sefbst werden
gewiss iibergeugt halten, dass Wollerau bey allem politischen
Wirrwarr und stastgefundenen Eveignissen der schuldloseste
Theil von allen Bezivken des Kantons sey, indem Wolleran al-
len denselben fremd blieb, von den Eveignissen in Kiissnacht
wegen welchem die Tagsatzung die Occupation des Kantons be-
schlossen haben soll, nicht den mindesten Antheil nahm, und
wenn alle Bezivke in gleichem Sinn und in gleichen Grundsiz-
zen gebandelt hitien, so wiren der Kanton gewiss unzweifel-
hﬂft nicht nur der Oceupation, sondern auch wieder andern
Kosten enthoben.»

Literatur und Quellen

— Meyerhans Andreas, Der Kanton Schwyz 1798 bis 1848.
Der Weg in den Bundesstaat, Einsiedeln 1998 (Schwyzer
Hefte, Band 72).

— Bezirksarchiv Héfe, Protokolle der Landsgemeinden und
der Bezirksrite der Bezirke Wollerau und Pfiffikon,
Schreiben der Bezirksrite (transkribiert von Dr. Werner
Réllin, Wollerau).

371



	Der "schuldloseste Teil" : Wolleraus Rolle während der Kantonstrennung 1833

